
Satzung des Vereins 

FARMION e.V. 

 

§ 1 

Name, Sitz und Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen FARMION e.V. 

2. Er hat seinen Sitz in Reinfeld (Holstein). 

3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 

 

§ 2  

Zweck 

1. FARMION e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabeordnung. 

2. Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur, die Förderung der Bildung und Erziehung, sowie 

die Förderung der Völkerverständigung. Hierzu wird zum Beispiel Liverollenspiel oder auch Improvisationstheater 

als unter anderem abenteuerpädagogische Methode und kulturelle Betätigung eingesetzt. 

3, Zweck des Vereins ist weiterhin die Förderung der Jugendhilfe gemäß §52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der 

Abgabenordnung. 

4. Parteipolitische, rassische und konfessionelle Bestrebungen sind ausgeschlossen. 

 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch regelmäßige Freizeitangebote, gemeinsame Fahrten 

und öffentliche Veranstaltungen. 

 

§ 3  

Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft ist in Voll- und Fördermitgliedschaft geteilt. 

2.Vollmitglieder können Einzelpersonen sein, die mindestens das zehnte Lebensjahr vollendet haben. Sie starten 

ihre Mitgliedschaft in der Vereinsjugend. Vollmitglieder die das siebenundzwanzigste Lebensjahr vollendet 

haben, gehen automatisch aus der Vereinsjugend in den Hauptverein über. Wird die Vollmitgliedschaft erst im 

Alter von 27 Jahren beantragt, startet die Mitgliedschaft automatisch im Hauptverein. Dadurch wird sichergestellt, 

dass die Jugend des Vereins sich selbst führt und verwaltet, eine eigene Ordnung (Jugendordnung) hat und über 

die ihr zufließenden Mittel selbst entscheidet. 

3. Fördermitglieder können Einzelpersonen, Vereine, Verbände und Körperschaften werden. Fördermitglieder 

sind nicht stimmberechtigt. 

4. Beide Mitgliedschaften sind freiwillig. Sie sind beim Vorstand anzumelden. Dieser entscheidet über die 

Aufnahme und teilt dem Antragsteller schriftlich seinen Entschluss mit. Gegen den Beschluss des Vorstandes 

kann Berufung beim Vereinsrat eingelegt werden, dessen mit einfacher Mehrheit zu fassender Beschluss den 

Vorstand bindet. 

5. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod oder mit einer an den Vorstand zu richtenden schriftlichen Kündigung, 

die nur zum Ende eines Geschäftsjahres zulässig und mindestens zwei Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres 

auszusprechen ist. 

6. Der Ausschluss eines Mitgliedes kann vom Vorstand beschlossen werden, wenn das Mitglied in seinem 

Verhalten gegen die Ziele und Interessen des Vereins verstößt oder diesen schädigt. Gegen den Beschluss des 

Vorstandes kann Berufung beim Vereinsrat eingelegt werden, dessen mit einfacher Mehrheit zu fassender 

Beschluss den Vorstand bindet. 

 

§ 4   

Mitgliedsbeiträge 

1. Die Höhe des Jahresbeitrages wird in einer vom Vereinsrat zu bewilligenden Beitragsordnung festgelegt. Seine 

Fälligkeit ist vier Wochen nach dem Beschluss des Vereinsrats. 

2. Der Beitrag dient dem Zweck des Vereins und wird ausschließlich für vereinsnützende Anschaffungen und 

Veranstaltungen verwendet. 

 

 

 

 



§ 5  

Gewinnbindung und Begünstigungsverbot 

1. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 

keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 

2. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

§ 6  

Gesamtvorstand 

1. Für die Mitglieder des Vorstandes gilt die Mindestaltersgrenze von zwölf Lebensjahren. Nicht volljährige 

benötigen eine schriftliche Einverständniserklärung des/der Personensorgeberechtigten bzw. des/der 

Erziehungsberechtigten. 

2. Der Vorstand besteht aus dem/der 1.Vorsitzenden, dem/der 2.Vorsitzenden als seiner/seinen VertreterIn, 

einem/einer VertreterIn des Jugendausschusses, dem Kassenwart, sowie Beiräten aus den einzelnen 

Ortsgruppen (1. oder 2. Vorsitzender des Ortsvorstandes) und einem bis drei Beisitzenden. Mitglieder des 

Vorstandes sind voll und gleichberechtigt stimmberechtigt. 

3. Eine Doppelbelegung von Positionen ist grundsätzlich möglich. Allerdings ist eine Doppelbelegung des 

geschäftsführenden Vorstandes und der Kassenführung sowie -prüfung ausgeschlossen. 

4. Den geschäftsführenden Vorstand im Sinne des § 26 BGB stellen der 1. und 2. Vorsitzende. Jeweils einer von 

ihnen ist zur alleinigen Vertretung berechtigt. Für Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes gilt die 

Mindestaltersgrenze von 18 Jahren. Er wird auf zwei Jahre gewählt. Die Position des/der 1. und 2. Vorsitzenden 

wird in zwei aufeinanderfolgenden Jahren unabhängig voneinander gewählt. 

5. Die Mitglieder des Vorstandes sind grundsätzlich unentgeltlich tätig. Der geschäftsführende Vorstand kann für 

seine Tätigkeit eine angemessene Vergütung in Höhe von bis zu 450,00€ monatlich erhalten. Der 

Gesamtvorstand beschließt die Rechtmäßigkeit der Vergütung auf seinen laufenden Sitzungen jeweils neu und 

muss dies fortlaufend protokollieren.  

6. Der Vorstand ist eine auf ein Jahr fest gewählte Institution des Vereins. Seine Mitglieder können durch 

Misstrauensvoten angezweifelt und durch demokratische Wahl ersetzt werden. Die Wahl trifft in beiden Fällen 

der Vereinsrat. 

7. Eine Wiederwahl des Vorstandes bei Neuwahlen ist generell möglich. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig 

aus, erfolgt die Neuwahl durch den Vereinsrat bei der kommenden Jahreshauptversammlung. Bis dahin kann 

der amtierende Vorstand den Posten kommissarisch besetzen. Die Amtszeit des neugewählten 

Vorstandsmitgliedes beträgt ab dem Zeitpunkt der Wahl zwei Jahre. 

8. Der Vorstand kann projektbezogen oder zur Klärung spezifischer Probleme Personen zu seiner Beratung an 

den Sitzungen teilnehmen lassen. Die Berater haben im Vorstand kein Stimmrecht. Der Vorstand ernennt 

Funktionsträger. 

9. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder anwesend 

ist. 

10. Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt eine Entscheidung als abgelehnt. 

11. Von jeder Vorstandssitzung ist ein Protokoll anzufertigen, aus dem mindestens die Teilnehmer und die 

Beschlüsse hervorgehen. Es ist vom Protokollführenden und dem/der 1. Vorsitzenden abzuzeichnen. Bei 

Ortsabwesenheit des/der 1. Vorsitzenden durch einen seiner/ihrer Vertreter. Die Protokollgenehmigung erfolgt 

bei der nächsten Sitzung. 

12. Der geschäftsführende Vorstand führt die Vereinsgeschäfte und vertritt den Verein gerichtlich und 

außergerichtlich. Er ist für die Umsetzung der Beschlüsse des Vereinsrates verantwortlich. Der Vorstand ist 

berechtigt einen/eine GeschäftsführerIn als „Besonderen Vertreter“ gem §30 BGB einzustellen. Der Vorstand ist 

dem/der GeschäftsführerIn weisungsbefugt und der/die GeschäftsführerIn an den Vorstand entsprechend 

weisungsgebunden bzw. ihm gegenüber Rechenschaft schuldig. Die detaillierte Ausformulierung des 

Aufgabenbereichs, sowie die Höhe der Vergütung richten sich nach dem zwischen Vorstand und 

GeschäftsführerIn zu schließenden Dienstvertrag. 

 

 

 

 

 



§ 7  

Jahreshauptversammlung – Vereinsrat 

1. Alle Vollmitglieder bilden in ihrer Gesamtheit den Vereinsrat. 

2. Der Vereinsrat ist das oberste beschlussfassende Vereinsorgan. Es ist gleichzusetzen mit einer 

Mitgliedervollversammlung.  

3. Alle Vollmitglieder sind hierzu einzuladen und haben volles aktives Stimmrecht. 

4. Fördermitglieder sind ebenfalls einzuladen. Sie sind Gäste des Vereinsrates ohne Rechte. 

5. Die Mitglieder des Vereins sind durch den Vorstand mindestens einmal im Geschäftsjahr durch schriftliche 

Einladung zu einer Jahreshauptversammlung / Vereinsratssitzung einzuberufen. 

6. Eine außerordentliche Vereinsratssitzung muss durch den Vorstand unverzüglich einberufen werden, wenn in 

seinem Ermessen ein wichtiger Grund dafür vorliegt oder mehr als 40% der Mitglieder dies verlangen. 

7. Zu einer Vereinsratssitzung, in der über die Auflösung des Vereins abgestimmt werden soll, muss gesondert 

geladen werden. 

8. Eine Vereinsratssitzung ist durch den Vorstand mit einer Ladefrist von 14 Tage in schriftlicher Form per 

Postsendung oder E-Mail-Rundverteiler und Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins oder durch eine 

Ankündigung in der örtlichen Presse unter der Angabe der vorläufigen Tagesordnung einzuberufen. 

9. Eine ordnungsgemäß einberufene Vereinsratssitzung ist immer beschlussfähig. 

10. Wahlrecht: 

a) Ein aktives Wahlrecht besitzen alle Vollmitglieder. 

b) Ein passives Wahlrecht besitzen alle Vollmitglieder. 

11. Beschlussfassung: 

a) Im Allgemeinen ist bei einer Abstimmung und Wahlen eine einfache Mehrheit erforderlich. Stimmgleichheit gilt 

auch hier als Ablehnung. 

b) Die Mitglieder des Vorstandes bedürfen zur Wahl der einfachen Mehrheit. 

c) Satzungsänderungen und der Antrag auf Vereinsauflösung bedürfen der Zustimmung 

von mehr als ¾ der Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

d) Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen in der Regel offen. Sie werden geheim durchgeführt, sobald ein 

stimmberechtigtes Mitglied des Vereinsrates dies verlangt. 

12. Den Vorsitz über die Vereinsratssitzung übernimmt der/die 1. Vorsitzende. Bei dessen Ortsabwesenheit oder 

Verhinderung einer seiner/ihrer Vertreter. Auf Wunsch des Vorstandes kann diese Position durch eine andere 

Person ausgeübt werden. Sie benötigt die Zustimmung der Versammlung. 

13. Von jeder Vereinsratssitzung ist ein Protokoll anzufertigen, aus dem mindestens die Teilnehmerzahlen und 

die Beschlüsse hervorgehen. Es ist vom Protokollführenden und vom/von der 1. Vorsitzenden bzw. einem 

seiner/ihrer Vertreter abzuzeichnen. Sollte der/die 1. Vorsitzende am Tag der Vereinsratssitzung nicht anwesend 

sein, leistet die vorgesessene Person die zweite Unterschrift. 

14. Das Protokoll wird abschließend vom Vereinsrat in seiner nächsten Sitzung als gültig befunden. Vollmitglieder 

haben ebenfalls das Recht, das Protokoll einzusehen. 

15. Dem Vereinsrat obliegen insbesondere: 

a) Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins. 

b) Wahl der Vorstandsmitglieder und Misstrauensvoten. 

c) Annahme des Vorstandsberichts, bestehend aus Kassen- und Sachbericht. 

d) Annahme des Kassenprüferberichts. 

e) Wahl des Kassenprüfers. Der Kassenprüfer darf nicht Mitglied des Vorstandes sein. 

Er sollte jedoch Vereinsmitglied sein. Die Amtszeit dauert bis zur nächsten ordentlichen Vereinsratssitzung. 

Wiederwahl ist möglich. 

f) Die Entlastung des Vorstandes. 

g) Entscheidungen zu Widersprüchen gegen einen Vereinsausschluss oder gegen das Versammlungsprotokoll. 

h) Beschlüsse zur Beitragsordnung. 

i) Einsetzungen von Ordnungen, welche die Satzung ergänzen und in ihr dann zu ergänzen wären. 

j) Bestätigen von Beiräten der einzelnen Ortsgruppen und Misstrauensvoten. Ihre 

Amtszeit dauert zwei Jahre. Wiederwahl ist möglich. Die Beiräte sind an die Beschlüsse der Vereinsratssitzung 

gebunden und ihr gegenüber rechenschaftspflichtig. 

k) Kenntnisnahme des Protokolls der letzten Jugendversammlung. 

l) Misstrauensvotum  

Ein Misstrauensvotum ist eine Abwahl und richtet sich gegen einzelne, gewählte Vorstandsmitglieder, den 

gesamten Vorstand, Beiräte aus den Ortsgruppen bzw. den Jugendbeirat oder den/die GeschäftsführerIn. Es 



gelten die gleichen Mehrheitsbedingungen wie bei der Wahl. Ein Misstrauensvotum ist nur dann zulässig, wenn 

ein schriftlich begründeter Antrag spätestens fünf Tage vor der ordnungsgemäß geladenen 

Jahreshauptversammlung vorliegt. Liegt ein solcher Antrag vor, ist er vom Vorstand in die vorläufige 

Tagesordnung zur Vereinsratssitzung mit aufzunehmen. Werden während einer Versammlung Tatsachen 

bekannt, die einen solchen Antrag begründen, ist eine diesbezügliche Ergänzung der Tagesordnung auch 

während der Vereinsratssitzung möglich. Die Entlassung des/der Geschäftsführers/Geschäftsführerin ist durch 

den Vereinsrat nur per Misstrauensvotum möglich, da er/sie regulär durch den Vorstand eingestellt bzw. 

entlassen wird. 

m) Kontrolle der Vorstandsprotokolle in Bezug auf §6 Satz 5. 

 

§ 8  

Beiräte aus den Ortsgruppen 

Die einzelnen Ortsgruppen können einen „Untervorstand“ parallel zum Gesamtvorstand bestimmen. Dieser ist 

gleichzusetzen mit dem Beirat der Ortsgruppe. Für die Beiräte der Ortsgruppen gelten die Bestimmungen aus 

dem § 6.1, sowie § 6.6 bis § 6.11. Sie sind entsprechend anzuwenden. Die Beiräte benennen ihre Vertreter für 

den Gesamtvorstand, diese repräsentieren dort die Ortsgruppe und haben dort gemeinschaftlich eine Stimme. 

Der geschäftsführende Vorstand hat jederzeit das Recht, an den Sitzungen und Zusammenkünften der Beiräte 

teilzunehmen. Er ist daher von jeder Sitzung und Zusammenkunft im Vorwege zu informieren. Der 

geschäftsführende Vorstand ist den Beiräten gegenüber weisungsbefugt. 

Die Aufgabe der Beiräte aus den Ortsgruppen besteht im Wesentlichen darin, Aktivitäten des Vereins lokal zu 

planen und umzusetzen. Weiterhin können sie in Eigeninitiative Projekte vorstellen und diese ebenfalls nach 

Genehmigung durch den geschäftsführenden Vorstand verwirklichen. 

Da es sich bei den Ortsgruppen um Instrumente der Vereinsjugend handelt, ist der/die VertreterIn der Jugend im 

Gesamtvorstand den Ortsgruppen als Koordinator direkt überstellt und weisungsbefugt. Der/Die VertreterIn darf 

an den Sitzungen und Zusammenkünften der Beiräte teilnehmen und hat dort Stimmrecht. Er/sie berichtet direkt 

an den Gesamtvorstand.  

 

§ 9  

Weitere Vereinsordnungen 

1. FARMION e.V. verfügt über eine Jugendordnung, welche diese Satzung ergänzt und sicherstellt, dass die 

Jugend des Vereins sich selbst führt und verwaltet. Änderungen daran beschließt die Vereinsjugend gem. §10. 

Jugendordnung selbst und legt diese dem Vereinsrat zur Bestätigung vor. 

2. FARMION e.V. verfügt über eine Beitragsordnung, die es jeweils in der Vereinsratssitzung zu beschließen gilt. 

 

§ 10  

Auflösung und Wegfall 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den 

Kreis Jugendring Stormarn e.V., der es zur Förderung der Jugendhilfe einsetzen soll. 

 

§ 11  

Inkrafttreten der Satzung 

Vorstehende Satzung wurde von einer ordentlich einberufenen Vereinsratssitzung befürwortet. Sie tritt am 

01.03.2016 in Kraft. Die vorher geltende Satzung tritt damit außer Kraft. 


